
14. und 15. April 2026 
in Karlsruhe

Anmeldung: 
Bitte bis spätestens 
01. April 2026

BOStrab in der Praxis 
 
  	 Betriebsleiterfunktion sicher umsetzen 
 
 
Dieses Seminar greift den vielfach geäußerten Wunsch ehemaliger Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des Lehrgangs zur Vorbereitung auf die 
Straßenbahn-Betriebsleiterprüfung auf, wie die Funktion des Betriebsleiters 
praktisch ausgeführt werden kann. 

Save-the-
Date!



Über die Grundforderung hinaus, dass der Betriebsleiter für die sichere und 
ordnungsgemäße Durchführung des Betriebs insgesamt verantwortlich 
ist, enthält die BOStrab lediglich Hinweise darauf, wie die Arbeit des 
Betriebsleiters gestalten werden sollte. Es wird zum Beispiel gefordert, 
dass Dienstanweisungen zu erstellen sind und sicherzustellen ist, dass 
diese Dienstanweisungen auch eingehalten werden. Weiterhin besteht die 
Verpflichtung, der zuständigen Technischen Aufsichtsbehörde größere 
Unfälle oder Betriebsvorkommnisse zu melden. 
 
Zum besonderen Verhältnis zwischen Unternehmer und Betriebsleiter wird 
in der BOStrab einiges ausgeführt. Bei einer der letzten Novellierungen der 
BOStrab wurden die Vorgaben über die Beteiligung des Betriebsleiters an 
wichtigen Entscheidungen des Unternehmers und über die Durchführung 
der vorgeschlagenen Maßnahmen sogar präzisiert. Ein zentrales Thema des 
Seminars ist die Sicherstellung, dass ein Betriebsleiter diese Aufgaben in 
einem Verkehrsunternehmen umsetzen kann. 

Um den Wünschen der potenziellen Seminarteilnehmerinnen und 
-teilnehmern zu entsprechen, ist das Seminar nicht nur eine klassische 
Vortragsveranstaltung, sondern auch ein Diskussionsforum. Den 
Impulsvorträgen schließen sich Podiumsdiskussionen, Praxisbeispiele und 
ein Besichtigungsprogramm an.  
 
Folgende Themengebiete werden besprochen: 

•	 Juristische Stellung des Betriebsleiters 

•	 Einordnung des Betriebsleiters in die Organisationsstruktur des 
jeweiligen Verkehrsunternehmens einschl. Organisation der 
Betriebsleiterrunde und Umsetzung der Dienstanweisungen 

•	 Fachlicher Austausch und Kooperation mit den verschiedenen 
Fachabteilungen des Verkehrsunternehmens und des Betriebsrats 

•	 	Zusammenarbeit mit der Technischen Aufsichtsbehörde 

•	 Abstimmung mit kommunalen Behörden bzw. Institutionen (u. a. 
Straßenbaulastträger, Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt)

Nutzen Sie die Gelegenheit, in einen intensiven Austausch mit Betriebsleitern 
BOStrab aus ganz Deutschland zu treten und neue Perspektiven für Ihre 
tägliche Praxis zu gewinnen. Wir freuen uns auf einen konstruktiven Dialog 
und inspirierende Gespräche.

Anmerkung: In der BOStrab wird nur von dem Betriebsleiter gesprochen. 
Selbstverständlich kann die Person, die diese Funktion ausübt, weiblich, 
männlich oder divers sein.

Leitung & Moderation

Oskar Schütt 
Referent des Betriebsleiters BOStrab BOKraft 
und stellv. Betriebsleiter BOStrab 
VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH 
 

Die weiteren Vortragenden kommen sowohl 

aus den Verkehrsunternehmen, als auch 

von Technischen Aufsichtsbehörden und 

kommunalen Dienststellen. 

14. und 15. April 2026 
in Karlsruhe 
 
Zeiten 
1. Tag: 09.30-17.00 Uhr  
2. Tag: 09.00- 14.00 Uhr

Für wen ist die Veranstaltung gedacht 
- Betriebsleiter BOStrab
- stellvertretende Betriebsleiter BOStrab
- Personen die in naher Zukunft zum 		
   Betriebsleiter BOStrab oder  
   Stellvertreter bestellt werden 
 

Veranstaltungsort 
Intercityhotel Karlsruhe
Victor-Gollancz-Str.  1
76137 Karlsruhe

Hotelpreis pro Nacht
Die Übernachtungskosten inkl. Frühstück
im Einzelzimmer betragen 154,50 Euro 
zzgl. MwSt. pro Nacht.

Ansprechpartnerin 
Sandra Wendel 
Tel.: 022195144928
E-Mail: wendel@beka.de 



Ihr Seminar- und Tagungsteam 

beka GmbH 
c/o Design Offices Köln
Christophstraße 15-17
50670 Köln
Telefon: 0221/ 951449-14 

seminare@beka.de 
www.beka.de

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 1.315,- € zzgl. MwSt. pro Teilnehmer*in.

Die Teilnahmegebühr beinhaltet folgende Leistungen:
• Mittagessen und Abendessen am 1. Veranstaltungstag
• Mittagsimbiss am 2. Veranstaltungstag
• Alkoholfreie Getränke zum Mittagessen
• Alkoholfreie Getränke zum Abendessen und auf Wunsch max. 3 Gläser Bier oder 
Hauswein*
• Kaffeepausen und Tagungsgetränke
 

* Spirituosen sind grundsätzlich nicht in der Teilnahmegebühr inkludiert, diese müssen vor Ort 

selber bezahlt werden.

Informationen zur Stornierung,  
Umbuchung oder zum Datenschutz
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Mehr Informationen zu unseren AGB finden Sie auf unserer Homepage 
www.bekaseminare.de

Anmeldung: Spätestens bis 01. April 2026

Weitere Seminare finden  
Sie auf unserer Homepage  
www.bekaseminare.de.  
Für Fragen und Anregungen  
kommen Sie gerne auf uns zu.

www.bekaseminare.de


